
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Kriminalgerichtsinstanzen für Frankfurt am Main in der Praxis (1796 bis 1803). Hinsichtlich 

der jüdischen Gerichtsbarkeit dieser Zeit konnten keine Nachweise gefunden werden. Ihre Funktion 

erschließt sich allein aus dem Regelkatalog von Beyerbach (1799).  

(                    = Einholung einer Entscheidung oder eines Rates;                  = Abgabe;         

               = Revision) 

Quelle: Scheibe, M.: Die Strafjustiz in Mainz und Frankfurt am Main 1796-1803 (...) (wird in 

2009 veröffentlicht) 

 Vom Verhöramt bei einem Großteil der Verfahren mit Bitte um 
Entscheidung  oder weiteres Vorgehen angerufen. Entscheidungsinstanz 

bei  Bitten um Straferlaß/-milderung 

Peinliches Criminal- 
oder Verhöramt 

Abweichend von der 
PVA-VO (1788) in der 

Praxis nur zwei Personen 
mit Richterfunktion: 1. 

der Jüngere Bürger-
meister als Vorsitzender 

(nur in wichtigen 
Fällen), 2. der Kriminal-
rat (Referent und Inqui-
sitor), in der Praxis die 

maßgebliche Person des 
Verhöramtes   

 Zuständig bei Delikten, 
wie sie etwa dem 

heutigen Strafrechts-
katalog entsprechen 

Eventuell Einholung 
von Rechtsgutachten 
von Frankfurter oder 
auswärtigen Juristen 

Rat der jüdischen 
Zehender   

(kein Hinweis, ob im 
Untersuchungszeitraum 

noch aktiv)  

 Zuständig bei allen 
Delikten, die unter Juden 
begangen worden waren.   

 
Reichskammergericht in Wetzlar 

Bei Mord, Totschlag 
„und anderen wichtigen 
Sachen“ Abgabe an das 

Verhöramt (in der Praxis 
war das Verhöramt aber 
hinsichtlich jedes Delikts 

angerufen worden) 

Consistorio 
(Sittengericht)   Landamt

Senat der Stadt Frankfurt 

Wurde im 
Untersuchungs-
zeitraum nur  bei 

unehelichen 
Schwangerschaf-

ten angerufen 

Nur Ermittlungs-
tätigkeit von 
außerhalb der 
Stadtmauern 
begangenen 

Delikten, dann 
offenbar Abgabe 
an das Verhöramt 

Vier deputierte 
Ratsmitglieder 

Reichshofrat in Wien 
(kein Fall bekannt, daß im Untersuchungs-
zeitraum dieses Gericht von Frankfurt aus 

angerufen wurde) 

Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation 

oder

Mehrere 
Ratsmitglieder und 

Priester
 Die zehn ältesten 

Schutzjuden und die 
Baumeister (deren Zahl 

ist unbekannt).    

43 Personen, davon 14 „Gerichtsschöffen“ genannt 

1 Kammerrichter, 1 Präsident, 8 oder 9 
Beisitzer 

18 Reichshofräte (davon 1 Präsident) 

Entwicklung und Entwurf: 
Dr. Mark Scheibe. 
Die Abbildung ist 

urheberrechtlich geschützt. 


